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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde richtet sich gegen die Verfügung des EVD, auf ein Gesuch um
Rückerstattung von Preiszuschlägen wegen unzumutbarer Härte nicht einzutreten. Der
Bundesrat ist nach Art. 99 Bst. g OG und Art. 72 ff. VwVG nur soweit zuständig, als die
Verfügung des EVD den Erlass oder die Stundung geschuldeter Abgaben betrifft, während
eine Verfügung über die Rückerstattung bezahlter Abgaben der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegt. Wird jedoch die
Rückerstattung eines Preiszuschlages wegen unzumutbarer Härte verlangt, so handelt es
sich dabei nicht um die Rückerstattung einer zu Unrecht geforderten und bezahlten, sondern
um den Erlass einer rechtmässig geforderten und bezahlten Abgabe. In diesem Fall
entscheidet nach ständiger Praxis nicht das Bundesgericht, sondern der Bundesrat als
Beschwerdeinstanz (nicht veröffentlichter Bundesgerichtsentscheid vom 13. Juli 1977 i.S.
G. AG & Kons. gegen EVD; nicht veröffentlichter Entscheid des Bundesrates vom 21.
Oktober 1981 i.S. N. AG gegen EVD; nicht veröffentlichter Entscheid des Bundesrates vom
16. Oktober 1985 i.S. Firma CH.S & Co. gegen EVD). Diese Voraussetzung ist im
vorliegenden Fall erfüllt; der Entscheid fällt demnach in die Zuständigkeit des Bundesrates.

E. 2
Nach Art. 5 V kann das EVD die GGF beauftragen, dem Importeur den Preiszuschlag ganz
oder teilweise zurückzuerstatten oder zu erlassen, sofern dieser für ihn eine unzumutbare
Härte bedeutet. Zwei Voraussetzungen müssen somit erfüllt sein, damit Preiszuschläge
überhaupt zurückerstattet werden können: es muss sich beim Gesuchsteller um den
Importeur handeln, und der Preiszuschlag muss für ihn eine unzumutbare Härte bedeuten.
Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, so ist auf das Rückerstattungsgesuch nicht
einzutreten, beziehungsweise ist es abzuweisen. Das EVD ist auf das
Rückerstattungsgesuch der Beschwerdeführerin nicht eingetreten, weil diese die Ware nicht
selbst importiert habe, sondern gestützt auf ein Vertragsverhältnis mit der Importeurin, der
F. AG, lediglich die Zolldeklaration vorgenommen habe. Demgegenüber vertritt die
Beschwerdeführerin die Ansicht, sie sei rückerstattungsberechtigt, weil sie die
Zollanmeldung «im Auftrag des Importeurs» vorgenommen habe. In ihrem Schreiben vom
27. April 1987 an die GGF stellt die Beschwerdeführerin ihre eigene Firma kurz vor. Sie sei
«seit Jahrzehnten im Verzollungsgeschäft für Bahn- und LKW-Partien tätig». Weiter ergibt
sich aus ihrer eigenen Sachverhaltsdarstellung, dass sie einzig mit der Abwicklung der
Zolldeklaration betraut war. Sie erhielt dafür von der F. AG eine Vergütung von Fr. 25.-
brutto (Schreiben der Beschwerdeführerin an die GGF vom 7. Mai 1987); demgegenüber
wurde der Preiszuschlag richtigerweise der Importeurin F. AG in Rechnung gestellt. Bei
dieser Sachlage erweist sich die Beschwerdeführerin nicht als Importeurin im Sinne von
Art. 5 V. Dass die F. AG von ihr die Übernahme der Preiszuschlagsdifferenz von Fr. 2206.-



verlangt hat, betrifft das zwischen diesen beiden Firmen bestehende Rechtsverhältnis und
kann im vorliegenden Verfahren nicht auf seine Rechtmässigkeit hin geprüft werden. Das
EVD ist somit zu Recht nicht auf das Rückerstattungsgesuch der Beschwerdeführerin
eingetreten.

E. 3
Die Beschwerdeführerin hat in keiner Weise dargelegt, dass diese Anforderungen im
vorliegenden Fall erfüllt sind. Obwohl im Verwaltungsbeschwerdeverfahren der
Sachverhalt durch die verfahrensleitende Instanz von Amtes wegen zu ermitteln ist (Art. 12
VwVG), ist davon auszugehen, dass die Beschwerdebegründung den Parteien obliegt. Diese
Substantiierungslast bringt für die Beschwerdeführerin neben der Beweislast auch eine
Mitwirkungspflicht bei der Beweisführung. Der Untersuchungsgrundsatz bedeutet für die
Behörde nicht, dass sie den Sachverhalt von sich aus weiter erforschen muss, ausser wenn
besondere Umstände ihr dies nahelegen (VPB 46.72 mit weiteren Hinweisen). Die
Begründung der Beschwerdeführerin genügt in formeller Hinsicht zwar den Anforderungen
von Art. 52 VwVG. Materiell aber ist nicht ersichtlich, weshalb die Preiszuschlagsdifferenz
von Fr. 2206.- für die Beschwerdeführerin eine unzumutbare Härte darstellen soll. Zudem
ist der behauptete Rückgang des Geschäftsverkehrs mit der F. AG unerheblich; denn nach
Art. 5 V kann nur in Fällen, in denen der Preiszuschlag selbst eine unzumutbare Härte
bedeutet, eine Rückerstattung in Frage kommen.

E. 4
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